
  

Anhang 1 
(zu Nummer 9) 
„Anlage 1 
(zu Ziffer II Nummer 1 und Ziffer V Nummer 1) 

 

Ausstattung, für die Zuwendungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 11 des Sächsischen 
Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz gewährt 

werden 
 

 

Katastrophenschutzeinheit 

 

Fahrzeugtyp, Ausstattung1 

Unterbringungs- und 

Unterhaltungskosten 

je Jahr2 und Fahrzeug, 

Ausstattung 

(Euro) 

ABC-Gefahrenabwehr 

KatS-GGZ 

Löschgruppenfahrzeug (LF) 3 000 

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) 4 600 

Zusatzausstattung (je Zug)3 250  

Brandschutz 

KatS-LZR 
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 3 800 

Rüstwagen (RW) 4 000 

KatS-LZWb 
Kommandowagen (KdoW) 1 600 

Tanklöschfahrzeug (TLF) 3 000 

Sanitätswesen und Betreuung 

KatS-EZ 

Gerätewagen Sanität (GW-San) 3 400 

Mannschaftstransportwagen (MTW) 1 600 

Notfallkrankenwagen (KTW Typ B) 2 000 

Gerätewagen Versorgung (GW-V) 3 400 

Feldkochherd (FKH) 700  

MTF (Logistik-/Transportzug) 
Gerätewagen Versorgung (GW-V) 3 400 

Feldkochherd (FKH) 700 

Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten (AB MANV) 2 300 

Weitere Katastrophenschutzeinheiten 

KatS-WRGr 

Mannschaftstransportwagen (MTW) 1 600 

Mehrzweckboot (MZB) mit Trailer 2 400 

Gerätewagen Tauchen (GW-Tauchen) 1 700 

Rettungsboot (RTB) mit Trailer 1 400 

FüGr BS Mehrzweckfahrzeug/Einsatzleitwagen 1 (MZF/ELW 1) 2 500 

FüGr San/Bt Mehrzweckfahrzeug/Einsatzleitwagen 1 (MZF/ELW 1) 2 500 

FuTr Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) 3 950 

Allgemeine Ausstattung 

 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)4 250    

 
  “ 

                                                           
1 Gilt auch für Fahrzeuge aus vorangegangenen Beschaffungen. 

2 Bei einem Unterbringungs- beziehungsweise Unterhaltungszeitraum von weniger als einem Jahr ist je Monat 1/12 des Gesamtbetrages 

   anzusetzen. Eine kurzfristige Unterbrechung der Unterbringung, zum Beispiel wegen Instandsetzung, Einsatz oder Ausbildung führt nicht zu 
   einer Minderung der Zuwendung. 
3 Die noch vorhandene Zusatzausstattung (Land) bei KatS-GGZ und KatS-ABC-ErkZ wird als eine Position gewertet. 

4 Für zehn Sets Persönliche Schutzausrüstung. 



Anhang 2 
(zu Nummer 11) 
„Anlage 6 
(zu Ziffer VII Nummer 1 Buchstabe e) 
 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zum Erwerb einer Fahrerlaubnis 
der Klasse C beziehungsweise CE 

   

  (Ort, Datum) 

  

  

 Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen 

 (Bewilligungsbehörde)   Nicht Zutreffendes bitte streichen 

 
1. Antragsteller 

KatS-EZ 

MTF (Logistik-/Transportzug) 

Name (Orts-/Kreisverband/Träger): 
 
 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):  
 
 

Bankverbindung (BIC, IBAN): 
 
 

Auskunft erteilt: 
 

 

Telefon/E-Mail: 
 

 

 
2. Beantragte Zuwendung 
 
Anzahl der zu fördernden Fahrerlaubnisse 
 1   2 
 
x 1000 Euro pro Führerschein der Klasse C beziehungsweise CE 
 
= _________ Euro als Zuwendung gemäß Ziffer V Nummer 5. 
 
3.  Erklärungen des Antragstellers 
Die im Antrag gemachten Angaben sind vollständig und richtig. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen 
und wird auch vor Bekanntwerden des Zuwendungsbescheides nicht begonnen. Es wird bestätigt, dass die 
Voraussetzungen von Ziffer IV Nummer 4 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die 
Mitwirkung im Katastrophenschutz vorliegen und dass der Erwerb des Führerscheins durch den/die 
auszubildenden ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz zur Sicherstellung der notwendigen Anzahl von 
Helfern mit der erforderlichen Fahrberechtigung erforderlich ist. 
 
In den letzten zwei Förderjahren ist kein durch diese Zuwendung geförderter Führerscheininhaber vor dem Ablauf 
von fünf Jahren nach dem Erwerb des Führerscheins ausgeschieden ohne dass Gründe nach Ziffer IV Nummer 4 
Satz 3 vorlagen. 
 
Hinweis: 
Die Daten von Antragstellern auf Fördermittel werden gemäß § 4 Absatz 1 des Gesetzes über 
Fördermitteldatenbanken im Freistaat Sachsen vom 10. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 273), das zuletzt durch Artikel 
19 des Gesetzes vom 14. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, in einer landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank zum Zwecke der laufenden Analyse der 
Förderpraxis, der Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht und der Vermeidung rechtswidriger Förderung 
verarbeitet. 
 

(Ort, Datum)    (Dienstsiegel/Stempel)          (Unterschrift des Antragstellers) 
 
4.  Stellungnahme der zuständigen unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und 

Katastrophenschutzbehörde über die Notwendigkeit des Führerscheinerwerbs 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

(Ort, Datum)    (Dienstsiegel/Stempel)   (untere BRK-Behörde)“ 




